
Linux-Tage Chemnitz 17. und 18. März 2012
Vertragsbedingungen für die LinuxBus-Fahrt

1. Vertragsgegenstand, Leistungen und Preis
Vertragsgegenstand ist die Fahrt zwischen dem
Abfahrtsort Berlin zum Veranstaltungsort Chemnitz.
Basisticket Der Fahrpreis beinhaltet die Hin- und
Rückfahrt in einem Reisebus. Der Preis beträgt EUR
25.00 bei Vertragsabschluß bis einschließlich 31.
Januar 2012, EUR 35.00 bei Vertragsabschluß bis
einschließlich 29. Februar 2012 und EUR 45.00 bei
Vertragsabschluß bis einschließlich 5. März 2012.
Einfache Fahrt Eine einfache Fahrt beinhaltet
die Hin- oder Rückfahrt in einem Reisebus. Der
Preis beträgt EUR 15.00 bei Vertragsabschluß bis
einschließlich 31. Januar 2012, EUR 20.00 bei Ver-
tragsabschluß bis einschließlich 29. Februar 2012 und
EUR 25.00 bei Vertragsabschluß bis einschließlich 5.
März 2012.
Weitere Leistungen Weitere Leistungen wie Ver-
pflegung, Übernachtung sowie Eintrittskosten am
Veranstaltungsort sind nicht im Preis inbegriffen.

Als Abschluß des Vertrages gilt das vollständige
Begleichen des Fahrpreises bis zum 5. März 2012 auf
folgendes Konto:

Empfänger: Frank Hofmann
Kreditinstitut: Sparkasse Chemnitz
BLZ: 870 50000
Konto 3505009791
Text: LinuxBus + Name des/der Reisende(n) + Ticket

Alternativ ist eine Bezahlung via PayPal möglich:
Empfänger: fh@efho.de
Text: LinuxBus + Name des/der Reisende(n) + Ticket

2. Veranstalter, Ansprechpartner
Der LinuxBus Berlin-Chemnitz wird organisiert von:
Hofmann EDV
Dipl.-Inf. Frank Hofmann
Weigandufer 45
12059 Berlin
EMail: linuxbus@efho.de
Telefon: (0178) 833 35 44 und (030) 2000 586 80

Für Rückfragen zur Fahrt stehen wir jederzeit
zur Verfügung.

3. Leistungsänderungen
Änderungen der Fahrtroute und des zeitlichen Ab-
laufs können aus verschiedenen Gründen möglich
sein, beispielsweise durch Stau, Umleitungen oder
höhere Gewalt. Diese Änderungen gelten ausdrück-
lich als vereinbart.

4. Rücktritt des Kunden, Rücktrittskosten
Erfolgt der Vertragsrücktritt des Kunden zwischen
6. und 10. März 2012, sind 50% des Fahrpreises zu
zahlen, ab dem 11. März 2012 100% des Fahrpreises.

5. Rücktritt des Veranstalters
Diese Fahrt setzt eine Mindestbelegung von 50%
voraus. Bis zum 6. März 2012 werden alle Reisenden
per EMail informiert, ob die Belegung erreicht wurde
und die Fahrt wie vorgesehen stattfindet. Wurde
die Belegung nicht erreicht, entfällt die Fahrt und
der bereits gezahlte Fahrpreis wird abzüglich einer
Aufwandspauschale von EUR 5.00 zurückerstattet.

6. Kündigung infolge höherer Gewalt
Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung
erheblicher Art durch nicht vorhersehbare Umstände
wie beispielsweise Epidemien, Naturkatastrophen
und Havarien oder gleichgewichtige Fälle berechti-
gen beide Vertragspartner zur Kündigung.

7. Sicherheit
Weisungen des Fahrzeugführers sowie des Bus-
begleiters in Bezug auf Sicherheit sind unbedingt
Folge zu leisten. Sollte das nicht geschehen, kann
der Reisende ohne finanziellen Ausgleich von der
Beförderung ausgeschlossen werden und es besteht
dabei keinerlei Haftungsanspruch. Zu den Sicher-
heitshinweisen zählen beispielsweise Mitfahren
unter starkem Alkoholeinfluß, Gefährdung anderer
Fahrgäste sowie sonstige Verkehrsgefährdung.

8. Haftungsbeschränkungen
Die vertragliche Haftung des Veranstalters ist auf
den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit Scha-
den des Reisenden weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig herbeigeführt wird oder wenn der Ver-
anstalter für einem dem Reisenden entstehenden
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines
Leistungsträgers verantwortlich ist.

9. Gerichtsstand
Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist Berlin.

10. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen be-
gründet nicht die Unwirksamkeit des Vertrages im
übrigen.

Berlin, den 2. Januar 2012.


